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RS OGH 1978/10/24 9Os207/77
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.10.1978

Norm

StGB §149

Rechtssatz

Die Täuschung über Tatsachen muß gegenüber einem zur Prüfung der erforderlichen gültigen Fahrausweises und

damit des Nachweises über den bezahlten Fahrpreis bestellten und berufenen Organ (= Zugschaffner) geschehen.
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